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Satzung 

 
über die Festlegung der Zahl der notwendigen Stellplätze 

der Gemeinde Bobenheim-Roxheim vom 22.09.2022 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobenheim-Roxheim hat aufgrund des § 24 der Gemein-
deordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) i. V. m. § 2 GemO vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 
728) sowie des § 88 Abs. 1 Nr. 8 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 
24. November 1998 (GVBI. S. 66) in den z. Zt. gültigen Fassungen in seiner Sitzung am 
22.09.2022 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: 
 
 

§ 1 
Stellplatzbedarf 

 
(1) Bei Wohngebäuden bestimmt sich der Stellplatzbedarf nach der Anlage 1, die Bestand-

teil dieser Satzung ist.  
 

(2) Im Übrigen bestimmt sich die Zahl der notwendigen Stellplätze nach der Verwaltungs-
vorschrift des Ministeriums für Finanzen vom 24. Juli 2000 (MinBl. S. 231) über die 
Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge in der jeweils gelten-
den Fassung; das gilt auch für Wohngebäude, die nicht in der Anlage 1 aufgeführt sind. 
 

(3) Ungeachtet anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften finden Absatz 1 und 2 keine An-
wendung, sofern die Anzahl der Stellplätze bereits durch Satzung bestimmt ist. 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.  
 
 
 
 
Bobenheim-Roxheim, den 24.11.2022 
 
 
 
Michael Müller 
Bürgermeister 
 
 



 

Lfd. Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze (Stpl.) 

 Wohngebäude   

1 Freistehende Einfamilienhäuser, 

Doppelhäuser, Reihenhäuser je Haushälfte 

mit Einliegerwohnung 

 

2,0 Stpl. 

zusätzlich 1 Stpl. 

2 Mehrfamilienhäuser je Wohnung bis       60 m² -   1,0 Stpl. 
bis     120 m² -   1,5 Stpl.  
über  120 m² -   2,0 Stpl. 

 

Anlage 1: Satzung über die Festlegung der Zahl der notwendigen Stellplätze



Anlage 2: Satzung über die Festlegung der Zahl der notwendigen Stellplätze






